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beiderlei Gestalt“ und be-
schreibt die Gründung des 
Umweltkreises im Jahre 1988 
und seine Aktivitäten bis 
1999. „Gerade weil unsere 
Kritik am Staatssozialismus 
eine doppelte war und ist, ist 
sie mit der Übernahme des 
Systems der Bundesrepublik 

nicht erledigt. Unsere eigene 
Geschichte legitimiert uns 
deshalb zu neuer Kritik und 
zur Suche nach Alternativen. 
Es ist ein Vermächtnis der 
DDR, den scheinbar fest ge-
fügten Strukturen zu mißtrau-
en, nach den menschlichen 
und ökologischen Kosten so-

zialer Systeme zu fragen, sich 
nicht zu beugen, wenn wieder 
Anpassung gefordert wird, 
den aufrechten Gang niemals
mehr zu verlernen.“ Diese 
Prämisse des Kirchlichen Um-
weltkreises Ronneburg drückt 
sich auch in seiner Chronik 
aus: sehr zu empfehlen.

Frank Lange, Kirchlicher Um-
weltkreis Ronneburg (Hrsg.): 
Opposition in beiderlei Gestalt –
Der Kirchliche Umweltkreis 
Ronneburg – Chronik – Band 1, 
Die Jahre 1988-1999; Broschur 
A4, 166 S., Abb., ISBN 978-3-
00-022072-2, Bezugsadresse: 
Frank Lange, Haus Nr. 8, D-
07554 Korbußen. 

Wissenschaftler vom Institut 
für Strahlenbiologie des 
Helmholtz-Zentrums Mün-
chen – Deutsches Forschungs-
zentrum für Gesundheit und 
Umwelt in Neuherberg, haben 
im Rahmen einer epidemiolo-
gischen Studie „ein ungünsti-
ges Nutzen-Risiko-Verhält-
nis“ für die bei Morbus-Bech-
terew-Patienten eingesetzte 
Radium-224-Therapie festge-
stellt. Das berichteten sie im 
April 2008 in der Zeitschrift 
Rheumatology.
Morbus Bechterew, ein Syno-
nym für Spondylitis ankylo-
sans, ist eine chronische ent-
zündliche rheumatische Er-
krankung, die zur Versteifung 
von Gelenken führt und mit 
Schmerzen einhergeht. Bei 
etwa 100.000 bis 150.000 Pa-
tienten in Deutschland wurden 
Spondylarthropathien diagno-
stiziert.
Projektleiter Dr. Roland R. 
Wick hatte zusammen mit Dr. 
Elke A. Nekolla, Prof. Dr. Al-
brecht M. Kellerer und dem 
inzwischen verstorbenen frü-
heren Direktor des Instituts 
für Pathologie, Prof. Dr. 
Wolfgang Gössner, 1.471 
Bechterew-Patienten beobach-
tet, die in den Jahren 1948 bis 
1975 zur Behandlung ihrer 
Krankheit wiederholt intrave-
nöse Injektionen von Radium-
224 erhalten hatten. Als Kon-
trolle dienten 1.324 Bechte-
rew-Patienten, die nicht mit 
dem radioaktiven Präparat be-
handelt worden waren.

Den Forschern liegen heute 
für 1.006 Patienten der Expo-
sitionsgruppe und 1.072 Pati-
enten der Kontrollgruppe ge-
sicherte Todesursachen vor. 
Besonders gehäuft traten dem-
nach Leukämien auf: 19 beob-
achtete Fälle im Vergleich zu 
6,8 erwarteten (p<0,001). Vor 
allem die akuten myeloischen 
Leukämien waren mit 7 ge-
genüber 1,8 in einer Normal-
bevölkerung erwarteten Fällen 
(p=0,003) deutlich erhöht. Ins-
gesamt waren 11 myeloische 
Leukämien beobachtet wor-
den, gegenüber 2,9 erwarteten 
(p<0,001). In der Expositions-
gruppe traten weiterhin vier 
Fälle von präleukämischen 
Knochenmarkserkrankungen 
gegenüber keinem Fall in der 
Kontrollgruppe auf. In der 
Kontrollgruppe war die Leu-
kämiehäufigkeit gegenüber 
dem Erwartungswert in einer 
Normalpopulation nicht signi-
fikant erhöht (4 beobachtete 
myeloische Leukämien bei 3,1 
erwarteten).

„Es ist eher unwahrscheinlich, 
daß für das hier beobachtete 
gehäufte Auftreten von mye-
loproliferativen Erkrankungen 
in der Expositionsgruppe 
Verunreinigungen in den vor 
1950 verwendeten Präparaten 
verantwortlich sind“, ergänzt 
Dr. Roland R. Wick. „Außer-
dem stimmt die erhöhte Leu-
kämieinzidenz in der Exposi-
tionsgruppe auch mit tierexpe-
rimentellen Beobachtungen 
nach Inkorporation eines Al-

pha-Strahlers überein.“ Neben 
Leukämien waren bei Tierver-
suchen auch Osteosarkome 
aufgetreten.
Die Ergebnisse der am Helm-
holtz Zentrum München 
durchgeführten Studie hatten 
maßgeblich dazu beigetragen, 
daß das Radium-224-Präparat 
als obsolet erkannt wurde. 
Weil geforderte klinische Prü-
fungen nicht erbracht wurden, 
hatte das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) die Zulassung 
von SpondylAT® zuvor am 
28.10.2005 widerrufen. Ende 
2006 hatte dann auch der Vor-
stand des derzeitigen Rechte-
inhabers beschlossen, die kli-
nische Entwicklung des Radi-
um-224-Präparates nicht mehr 
weiter zu verfolgen. Zuvor 
war das Verwaltungsgericht 
Köln in einem Beschluß vom 
26.10.2006 zu der Überzeu-
gung gekommen, daß der 
„Anstieg von myeloischen 
Leukämien […] sich ursäch-
lich mit dem Einbau von Ra-
diumchlorid als Kalziumho-
mologon in den Knochen“ er-
klären lasse, da die Strahlung 
des Radium-224 aufgrund sei-
ner kurzen Halbwertszeit von 
nur 3,66 Tagen vorwiegend an 
der Knochenoberfläche in der 
Nähe der blutbildenden Kno-
chenmarkszellen zur Wirkung 
komme.
Ähnliche Untersuchungen 
wiesen ferner darauf hin, daß 
das Präparat lediglich eine 
schmerzlindernde Wirkung 
hat, somit übersteigen die Ri-
siken der Radium-224-Be-
handlung ihren Nutzen. Es 
stehen zahlreiche andere the-
rapeutische Optionen zur Ver-
fügung. Entsprechend führt 
die Kommission für Qualitäts-
sicherung der Deutschen Ge-
sellschaft für Rheumatologie 

diese Therapie auch nicht 
mehr in ihren Empfehlungen 
auf.

R.R. Wick, E.A. Nekolla, M. 
Gaubitz, T.L. Schulte: Increased 
risk of myeloid leukaemia in pa-
tients with ankylosing spondylitis 
following treatment with radium-
224; Rheumatology 2008, 
47(6):855-859. 

Menschenversuche

Vermehrte 
Chromoso-
menschäden 
bei neusee-
ländischen 
Atomtest-
Veteranen
1957/58 führte Großbritannien 
ausgehend von den Weih-
nachts- und Malden-Inseln im 
mittleren Pazifik unter dem 
Codenamen Operation Grap-
ple (entern, Enterhaken) eine 
Serie von Atombombentests 
durch, in die mehrere See-
schiffe Großbritanniens und 
Neuseelands einbezogen wa-
ren. Zwei neuseeländische 
Fregatten mit 551 Personen an 
Bord waren dort in unter-
schiedlichen Entfernungen 
zwischen 20 und 150 Seemei-
len vom Explosionsort ent-
fernt stationiert. Wissenschaft-
ler von der Massey University 
in Palmerston North in Neu-
seeland und französische 
Kollegen (M. A. Wahab et al., 
2008) veröffentlichten jetzt in 
der Zeitschrift Cytogenetic 
and Genome Research die Er-
gebnisse ihrer Chromosomen-
untersuchungen bei Vetera-
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nen, die an diesen Atomtests 
teilgenommen hatten. Vergli-
chen mit Kontrollpersonen 
vergleichbaren Alters wiesen 
die Atomtest-Veteranen signi-
fikant mehr (p<0,0001) chro-

mosomale Abweichungen auf 
(275 Translokationen und 12 
dizentrische Chromosomen in 
9.360 Zellen im Gegensatz zu 
96 Translokationen und 1 di-
zentrisches Chromosom in 

9.548 Zellen bei den unbela-
steten Kontrollen). Die Chro-
mosomen der Veteranen wie-
sen zudem ein signifikantes 
Übermaß an komplexer chro-
mosomaler Neuordnung auf.

M.A. Wahab, E.M. Nickless, R. 
Najar-MúKacher, C. Parmentier, 
J.V. Podd, R.E. Rowland: Ele-
vated chromosome translocation 
frequencies in New Zealand nu-
clear test veterans, Cytogenet Ge-
nome Res 121:79-87 (2008). 

Auch der Block I des Atom-
kraftwerks Neckarwestheim 
muß nach dem regulären Ende 
seiner Laufzeit voraussichtlich 
Ende 2009 endgültig abge-
schaltet werden. Bundesum-
weltminister Sigmar Gabriel 
lehnte am 12. Juni 2008 den 
Antrag des Betreibers EnBW 
auf Laufzeitverlängerung für 
den 32 Jahre alten Reaktor aus 
Sicherheitsgründen ab. Der 
Atomkonzern, dem auch der 
jüngere Block II am selben 
Standort gehört, hatte bean-
tragt, den Betrieb des älteren 
Reaktors verlängern und dafür 
die Laufzeit der jüngeren An-
lage entsprechend verkürzen 
zu dürfen. Eine solche Über-
tragung sei nicht zulässig, ent-
schied nun das Bundesum-
weltministerium als zuständi-
ge Behörde. Der Block I des 
Kraftwerks verfüge über we-
niger Sicherheitsreserven als 
der modernere, jüngere Block 
II, so der Bescheid des Mini-
steriums, der dem Betreiber 
am 12. Juni 2008 zugestellt 
wurde. Zur Sicherstellung der 
Energieversorgung und zum 
Klimaschutz sei ein längerer 
Betrieb von Neckarwestheim I 
nicht erforderlich.
Beim Bundesumweltministe-
rium waren drei Anträge auf 
Zustimmung zu Strommen-
genübertragungen von neue-
ren auf ältere Anlagen gestellt 
worden:
 von RWE für die Strom-

mengenübertragung von 
Emsland auf Biblis A,

 von EnBW für die Über-
tragung von Strommengen 

von Neckarwestheim 2 auf 
Neckarwestheim 1 und

 von Vattenfall für die 
Übertragung von Strom-
mengen von Krümmel auf 
Brunsbüttel.

Die Prüfung dieser Anträge 
durch das Bundesumweltmi-
nisterium erfolgt auf der 
Grundlage einer vergleichen-
den Sicherheitsanalyse der 
jeweiligen Kraftwerksblöcke. 
Nur die Prüfung des bislang 
letzten Antrags von Vattenfall 
auf Übertragung von Krüm-
mel auf Brunsbüttel läuft jetzt 
noch.

EnBW hatte – wie auch RWE 
und Vattenfall – bereits drei 
Monate nach Eingang des 
Antrags beim Bundesum-
weltministerium Klage wegen 
Untätigkeit erhoben. Der Ba-
den-württembergische Ver-
waltungsgerichtshof in Mann-
heim hatte jedoch das Ge-
richtsverfahren über diese 
Klage bis zur vorgesehenen 
Entscheidung des Bundesum-
weltministeriums ausgesetzt.

Nach dem Atomgesetz wird 
die Laufzeit für jedes deutsche 
Atomkraftwerk nach der 
Strommenge bemessen, die es 
noch erzeugen darf. Nach de-
ren Produktion erlischt die 
Betriebserlaubnis. EnBW hat-
te am 21. Dezember 2006 
beim BMU die Zustimmung 
zu einer Übertragung von 
Elektrizitätsmengen aus dem 
Kontingent des voraussicht-
lich bis 2021 noch in Betrieb 
befindlichen jüngsten deut-
schen Atomkraftwerks Ne-

ckarwestheim II in Höhe von 
46,9 Terawattstunden (TWh) 
auf das derzeit nach Biblis A 
zweitälteste Atomkraftwerk 
Neckarwestheim I gestellt. 
Damit sollte nach Angabe der 
Betreibergesellschaft erreicht 
werden, daß die noch zu er-
zeugende Elektrizitätsmenge 
für beide Blöcke gleichzeitig 
voraussichtlich im Jahr 2017 
erreicht werden könnte.
Insgesamt wollen die Atom-
konzerne einen Weiterbetrieb 
der nach dem Atomkonsens 
eigentlich endgültig abzu-
schaltenden Atomkraftwerke 
erreichen – in der Hoffnung 
auf Abkehr vom Ausstieg aus 
der Atomenergie durch eine 
neue konservative Bundesre-
gierung nach einer nächsten 
Wahl.

Nach § 7 Absatz 1b des 
Atomgesetzes kann der Ge-
nehmigungsinhaber Strom-
mengen von einem jüngeren 
auf ein älteres Kernkraftwerk 
nur dann übertragen, wenn das 
Bundesumweltministerium im 
Einvernehmen mit dem Bun-
deskanzleramt und dem Bun-
deswirtschaftsministerium 
dieser Übertragung zuge-
stimmt hat. Bei der Entschei-
dung hat das Bundesumwelt-
ministerium sicherzustellen, 
daß die Strommengenübertra-
gung nicht zu Lasten der Si-
cherheit geht.

EnBW hat – wie auch die an-
deren Stromversorgungsunter-
nehmen, die bisher Anträge 
auf Elektrizitätsmengenüber-
tragung beim Bundesum-
weltministerium gestellt ha-
ben – den Sicherheitsvergleich 
abgelehnt und auch auf An-
forderung keine Unterlagen 
vorgelegt. Die Prüfung er-
folgte deshalb anhand von 
Unterlagen, die ihm im Rah-
men der Bundesaufsicht be-
reits vorlagen oder die von der 
zuständigen Atomaufsichtsbe-

hörde, dem Umweltministe-
rium in Baden-Württemberg, 
in Amtshilfe und auf Anfrage 
übermittelt wurden, erklärte 
das Bundesumweltministeri-
um.

In Deutschland wurden vier 
Generationen von Druckwas-
serreaktoren errichtet. Die 
beiden Atomkraftwerke der 
ersten Generationen, Obrig-
heim und Stade, wurden be-
reits abgeschaltet. Der Reaktor 
des Atomkraftwerks Neckar-
westheim I ist der zweitälteste 
Druckwasserreaktor der zwei-
ten Generation. Aufbauend 
auf den Betriebserfahrungen 
der ersten beiden Generatio-
nen und im Einklang mit den 
neuen Richtlinien (BMI-Si-
cherheitskriterien (1977), 
Störfall-Leitlinien (1983)) 
wurden anschließend die 
Druckwasserreaktoren der 
dritten und vierten Generation 
in den 1980er Jahren in Be-
trieb genommen. Neckarwest-
heim II ist das jüngste Atom-
kraftwerk in Deutschland und 
gehört zu den Druckwasserre-
aktoren der neuesten, vierten 
Generation (Typ Konvoi). Die 
Errichtung des Atomkraft-
werks Neckarwestheim II 
wurde 1982 begonnen und der 
kommerzielle Leistungsbe-
trieb am 15. April 1989 auf-
genommen.

Das Atomkraftwerk Neckar-
westheim I liegt zusammen 
mit dem Atomkraftwerk Ne-
ckarwestheim II (Doppel-
blockanlage) am rechten Ufer 
des Neckars zwischen Heil-
bronn und Ludwigsburg auf 
dem Gebiet der Gemeinden 
Neckarwestheim und Gemm-
righeim.

Die Errichtung von Neckar-
westheim I wurde 1972 von 
der Kraftwerk Union begon-
nen. Die erste Netzsynchroni-
sation erfolgte am 3. Juni 
1976, der kommerzielle Lei-
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Strommengen dürfen nicht 
von neueren auf ältere 
AKW übertragen werden


